
Für Kinder, die nicht schwimmen
können, ist der Aufenthalt im und

am Wasser, je nach Alter und Erfah -
rung, mit unterschiedlichen Risiken
verbunden.

Ein Ertrinkungsunfall von Kindern ist
kaum wahrnehmbar, eher ein trüge-
risch ruhiger Vorgang. Kinder schreien
nicht, wenn sie ertrinken. Beim Er trin -
ken steht der Versuch zu atmen im
Vordergrund – nicht das Absetzen ei-
nes kraftraubenden Hilfeschreis. Es
gibt selten Gespritze und gut sichtba-
res Winken. Ungeschulte Personen
können einen Ertrinkungsunfall häufig
gar nicht als diesen wahrnehmen und
reagieren viel zu spät. Ertrinkende Kin -
der sind häufig nicht mehr in der Lage,
die Bewegung der Arme und Beine
bewusst zu steuern. Wenn der Über le -
benskampf länger als eine halbe
Minute anhält, schlägt meist auch das
Greifen nach Rettungsmitteln wie z.B.
einer Rettungsstange fehl, weil be-
wusste Bewegungen nicht mehr aus-
geführt werden können. Wird jetzt
nicht sofort eine Rettung eingeleitet,
setzt ein tragischer Überlebenskampf
mit nachfolgendem Ertrinken ein.

Als nasses Ertrinken wird die Aufnah -
me von Wasser in die Lungenflügel
bezeichnet. Es kann kein Gasaus -
tausch mehr erfolgen, so dass ein
Ableben die Folge ist. 85–90 Prozent
aller Ertrunkenen ereilt dieses Schick -
sal. Im Gegensatz dazu verhindert ein
so genannter Stimmritzenk rampf beim
trockenen Ertrinken, dass Wasser in
die Lunge eindringen kann. Es folgt
der Tod durch Ersticken. Nach Anga -
ben der DLRG sind in den Jahren
2010 bis 2016 insgesamt mindestens

3.094 Menschen im
Wasser ums Le ben
gekommen.

Am härtesten be-
troffen von ei-
nem solchen
Schicksals -
schlag sind in er-
ster Linie natür-
lich die Eltern und
andere Angehörige.
Ein so schlimmes
Ereignis kann aber auch
das Leben von Päda gogen und
Begleitpersonen nachhaltig verändern,
wenn sie sich eine (Mit-) Schuld am
Ertrinkungstod bzw. an einem Ertrin -
kungsunfall geben müssen. Eine ver-
antwortungsvolle Organisation des
Schwimmbadbesuchs sowie vorhan-
dene Kompetenzen bei der Beauf -
sichtigung und Rettung von Kindern
reduzieren beträchtlich das Risiko ei-
nes Unfalls mit schweren Folgen und

verhindern nachhaltig, sich
mit einer unerwünschten
Situation auseinander-
setzen zu müssen.

Aufsicht 
organi-
sieren

Die Aufsicht und Ver ant -
wortlichkeit liegt bei den ver-

antwortlichen Päda gogen. Sie
kann nicht vollständig auf andere Per -
sonen übertragen werden, auch nicht
auf anwesende Schwimm meister. Eine
Bescheinigung der Eltern über die
Schwimmfähigkeit der Kinder allein ist
nicht ausreichend und bietet per se
keine Rechtssicherheit. Vorsicht ist bei
einer Elternbescheinigung insbeson-
dere auch bei den Familien und Kin -
dern geboten, bei denen Sprach- und
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Unterschätzte Gefahr: Bade-
aus flüge & Schwimmunterricht

Kinder sollen möglichst früh einen freudvollen und vertrauten Umgang mit dem
Wasser einüben und, ihren Fähigkeiten entgegenkommend, das Schwimmen
angstfrei erlernen. Denn Kinder, die das Schwimmen erlernt haben, können
sich und vielleicht später auch andere Menschen retten. Davon profitieren nicht
nur wir als Unfallversicherungsträger, sondern auch alle Eltern und letztlich
auch die Pädagogen. Wenn alle Schüler einer Klasse oder Gruppe schwimmen
können, ist der Gang ins Freizeitbad wesentlich angenehmer und sicherer. 



Verständnisprobleme, z. B. wegen ei-
nes Migrationshintergrundes, vorkom-
men können. Die Schwimm fähig keit
der Kinder ist zu Beginn der Bade-
und Schwimmveranstaltung jeweils
durch Augenscheinnahme und Praxis -
test zu ermitteln.

In puncto Sicherheit spielt die Beauf -
sichtigung von Kindern die zentrale
Rolle, denn zur Abwehr der Folgen ei-
nes Ertrinkungsunfalls müssen die
Aufsichtsführenden den Unfall sehr
schnell bemerken bzw. diesen mög-
lichst beobachtet haben. Die Fähig -
keit, sich über den gesamten Zeitraum
auf die Schwimmgruppe zu konzen-
trieren, d.h. die Beaufsichtigung jeder-
zeit aktiv und kontinuierlich wahrzu-
nehmen, ist unabdingbar und macht
den Schwimmbadbesuch so kräfte-
zehrend. Sie ist aber unerlässlich für
die Sicherheit im Schwimmbad. 

Gravierende Folgen können auch
durch Unaufmerksamkeiten aus ande-
rer Ursache (z. B. Beendigung eines
Streits zwischen zwei Kindern, Aufsu -
chen der Toiletten u. Ä.) oder durch
Miss verständnisse bezüglich des zu
beaufsichtigenden Beckens / der zu
beaufsichtigenden Gruppe hervorge-
rufen werden. Die Einhaltung von Ab -
spra chen bezüglich der Beaufsichti -
gung und Betreuung ist daher unver-
zichtbar.

Art, Umfang und jeweiliger Standort
der Aufsichtsführung ist von den ver-
antwortlichen Pädagogen mit den wei-
teren Aufsichtspersonen (das können
bei Ausflügen auch Eltern sein) kon-
kret abzusprechen. Die Beteiligung ei-
nes Schwimmmeisters ist anzustre-

ben. Dennoch behalten die Aufsichts -
personen weiterhin die Verantwortung
über die Aufsicht der Schüler, wenn
ein geprüfter Schwimmmeister (Fach -
an gestellter oder Meister für Bäderbe -
triebe) oder dienstführender Rettungs -
schwimmer den Badebetrieb über-
wacht. Aus diesem Grund sollten sie
sich aber vor dem Besuch im Schwimm -
bad bei der Schwimm aufsicht verge-
wissern, ob ein Besuch überhaupt
möglich ist, wenn die Begleitpersonen
nicht selbst retten und wiederbeleben
können. Wenn keine rettungsfähige
Person die Aufsicht über die Schüler -
gruppe führen kann, muss der
Schwimm badbesuch abgesagt wer-
den.
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Gruppenein-
teilung und
Kennzeichnung
Darüber hinaus empfiehlt sich eine
Einteilung von Lern- und Betreuungs -
gruppen im Wasser nach einem ent-
sprechenden Betreuungsschlüssel.
Bei Kita-, Hort- und Schulausflügen
sollten die Kinder nach einem Betreu -
ungsschlüssel von ca. 1:5 bis maximal
1:8 eingeteilt werden. Dabei sind, wie
bei der Aufsichtspflicht im Allgemei -
nen u.a. folgende Faktoren zu beach-
ten:

• die Kinder 
(Alter, Reife, Entwicklungsstand, 
Schwimmfertigkeiten, Kinder mit 
Beeinträchtigungen ... ),
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• die Gruppe 
(Zusammensetzung, Anführer-Folger,
ist sich die Gruppe bekannt? Ist die 
Gruppe den Erziehern bekannt? 
etc.),

• die Umgebungssituation
(Übersichtlichkeit des Bades: 
Erlebnisbad mit Rutsche, 
Strömungskanal und Wellenbad 
oder Nichtschwimmerbecken ohne 
besondere Attraktionen? Viele an-
dere Besucher(gruppen?) im Bad?

Mindestens eine Aufsichtsperson ist
so einzuteilen, dass sie als Beobach -
ter keinen persönlichen Kontakt zu den
Kindern unterhält oder mit ins Wasser
geht, sondern ausschließlich die Über -
sichtsfunktion behält. Diese Aufgabe
stellt eine hohe Anforderung an die
Konzentration der Aufsichtsfüh renden.

Die Anzahl der zu beaufsichtigten Kin -
der sollte so gewählt werden, dass die
Kinder „mit einem Blick“ auf Vollzäh-
l ig keit zu prüfen sind. 7 bis max. 8
Kin der können noch auf einen Blick so
überprüft werden ohne durchzuzählen.
Sollen sich mehr Kinder gleichzeitig im
Wasser aufhalten, empfiehlt es sich,
sie wieder in leicht zu überblickende
Gruppen aufzuteilen und diese ent-
sprechend zu kennzeichnen (z.B. mit
Badekappen in verschiedenen Far ben).
Auch wenn neben der eigenen Gruppe
noch viele andere Badegäste im Was -
ser sind, ist eine zusätzliche Kennz eich -
nung der Kinder sinnvoll. Denn Kinder

unterrichtenden Lehrkräfte gestellt.
Die unterrichtende Lehrkraft muss dem -
nach mindestens das deutsche Ret -
tungs schwimmabzeichen in Bron ze
besitzen. „Ist der Nachweis über das
Deutsche Rettungsschwimm ab zei chen
Bronze nicht vorhanden, kann der Un -
terricht durch eine zusätzliche Auf -
sichts person je Lerngruppe, die min -
destens das Deutsche Rettungs -
schwimm abzeichen in Bronze besitzt,
unterstützt werden. [ ... ] Die Rettungs -
fähig keit einschließlich lebensrettender
Sofortmaßnahmen muss durch regel-
mäßige Fortbildung, mindestens je-
weils alle drei Jahre, nachgewiesen
werden.“ (RdErl. des MK vom 23.8.2012-
26-5210)

Für die Einteilung von Lern- und Be -
treuungsgruppen beim Schwimm un -
ter  richt ist laut Runderlass auch ein
anderer Betreuungsschlüssel (1:16) als
beim Baden möglich. Die Lerngrup pen -
größe kann in Verantwortung der Schu -
 le und in Ab sprache mit dem zuständi-
gen Referat des Landesschul amtes
unter bestimmten Voraussetzungen
variieren.

Damit der Besuch von Freibädern,
Schwimmhallen bzw. auch der Schwimm -
unterricht zu einem erfreulichen Erleb -
nis wird, sollte die Präven tion von Un -
fällen durch Einhaltung entsprechen-
der organisatorischer und fachlicher
Voraussetzungen als eine der wichtig-
sten Aufgaben überhaupt betrachtet
werden. Dabei sollten die Aufsichts -
personen über folgende Basiskompe -
tenzen und -fähigkeiten verfügen

• Kinder lückenlos und jederzeit aktiv 
beaufsichtigen können, 

• Gefahren kennen, erkennen und ab-
wenden können, 

• das Vorhandensein der physischen 
und psychischen Fähigkeit zum 
Retten und Wiederbeleben.

Quellenhinweise:
• UK Nord, „Kinder erleben Wasser –
Leitfaden für sicheres und praxisori-
entiertes Schwimmen und Baden 
mit Kita-Kindern“, 2013

• DGUV Information 202–079 „Wasser 
gewöhnung in Kindertagesein rich -
tungen“, 2016 
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mit Badeanzug und nassen Haaren
sehen nochmal ganz anders aus, als
sie ihre Lehrer und Erzieher kennen.

Die Badeunfälle der letzten Zeit zei-
gen, dass nicht unbedingt die eigene
Rettungsfähigkeit sondern vielmehr
die Qualität der Aufsicht=Draufsicht
über die Folgen für die Kinder in Not
entschieden hat. Wenn nicht erkannt
wird, dass ein Kind untergeht bzw.
fehlt, nützt auch ein zusätzlicher Ret -
tungsschwimmer nicht.

Daher sollten beim Baden in Kita, Hort
und bei Schulausflügen die direkt am
Wasser anwesenden Aufsichtsper so -
nen mindestens rettungsfähig sein.

Schwimm-
unterricht
Für den Schwimmunterricht an Schu -
len in Sachsen-Anhalt gilt der Runder -
lass des Kultusministeriums vom
23.08.2012. In diesem sind höhere An -
forderungen an die Qualifikation der

Beim Baden in Kita, Hort und bei
Schulausflügen sollten die direkt
am Wasser anwesenden Auf sichts -
per sonen (in Kita, Hort und bei
Schul ausflügen) mindestens ret-
tungsfähig sein.
Rettungsfähigkeit bedeutet, dass
die Aufsichtsper son jederzeit un-
ter den jeweiligen Gegebenheiten
der Schwimm stät te (Wassertiefe,
Strömung, Sicht, Temperatur etc.)
in Not geratene Kinder erkennen,
retten und wiederbeleben können
muss.


